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Vorwort 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir freuen uns, dass Sie sich für eines der Bildungsangebote der  

Wessenberg-Schule Konstanz entschieden haben.  

In diesem Heft haben wir Unterlagen zusammengestellt, die Ihnen den Start 

erleichtern und Orientierung über das ganze Schuljahr geben sollen.  

Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch, bei Fragen stehen 

Ihnen Ihre Lehrkräfte gern für eine Antwort zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Freude am Lernen und eine gute Zusammen-

arbeit mit allen am Schulleben Beteiligten. 

 

M. Pohlmann-Strakhof 

Schulleiter 
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Schulorganisation 
 
Schulleitung 

 

 
Martin Pohlmann-Strakhof 
 
Schulleiter 
 
pm@wbs-konstanz.de 

   
 
Peter Beinborn 
 
Stellvertretender Schulleiter und  
Abteilungsleiter Kaufmännische Berufsschule 
 
bn@wbs-konstanz.de 

 

 
 
 
Andrea Prox 
 
Abteilungsleiterin Wirtschaftsgymnasium 
 
pr@wbs-konstanz.de 

   
 
David Kilgus 
 
Abteilungsleiter Berufskollegs,  
Berufsfachschule für Wirtschaft, 
 
kl@wbs-konstanz.de 

   
 
Carola Gehring 
 
Fachbereichsleitung Ausbildungsvorbereitung 
 
ge@wbs-konstanz.de  

 

   
 
Michael Schmitt 
 
Fachbereichsleitung Vorqualifizierung Arbeit und Beruf 
 
stt@wbs-konstanz.de 
  

mailto:rolf-peter.gehring@wbs-konstanz.de
mailto:ge@wbs-konstanz.de
mailto:stt@wbs-konstanz.de
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Verwaltung  

Frau Mazzardo und Frau Nestler 
 

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
    Mittwoch bis Freitag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Kontakt:  Tel.: 07531-1307-0, Fax: 07531-1307-99 
   verwaltung@wbs-konstanz.de 
 

Hausmeister 

Andreas Karrer 

 

 

Unsere Schule  

➢ Kaufmännische Schule 

➢ ca. 800 Schüler/innen 

➢ über 70 Lehrer/innen 

➢ ca. 40 Klassen 

➢ Die Schule mit Rhein- und Weitblick 

 

 

Schularten 

VAB-O  

 Bildungsziele: Berufliche Grundbildung, Erwerb von Deutschkenntnissen 

 

Ausbildungsvorbereitung (Berufsfachschule) 

Bildungsziele: Berufliche Grundbildung, 1. Jahr: Hauptschulabschluss (Gleichwertiger Bildungs-

stand), 2. Jahr: Fachschulreife (Mittlerer Bildungsabschluss) 

 

Berufskolleg 1 

 Bildungsziel: Berufliche Grundbildung 

 

Berufskolleg 2 

 Bildungsziel: Fachhochschulreife 

 

Berufskolleg Fremdsprachen 

 Bildungsziel: Fachhochschulreife 

 

Wirtschaftsgymnasium 

 Bildungsziel: Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

 

Berufsschule 

 Bildungsziel: Ausbildungsabschluss 

 Ausbildungsberufe: 

Justizfachangestellte/r, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-
frau im Einzelhandel und Verkäufer/in, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, 
Verwaltungsfachangestellte/r  

mailto:verwaltung@wbs-konstanz.de
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Allgemeine Informationen 
 
Unterrichtszeiten 

Unterrichtsstunde von bis 

1 08:00 08:45 

2 08:45 09:30 

3 09:45 10:30 

4 10:30 11:15 

5 11:30 12:15 

6 12.15 13:00 

7 Mittagspause 

8 14:00 14:45 

9 14:45 15:30 

10 15:35 16:20 

11 16:20 17:05 

 

 

Vertretungsplan 

Im Eingangsbereich finden Sie das Digitale Schwarze Brett mit den aktuellen Vertretungsregelungen. Sie 

können sich zudem über die App „WebUntis“ informieren, die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrer Klas-

senlehrkraft.  

 

Pausen 

Für die Pausen stehen Ihnen die Klassenzimmer, Flure, der Schüleraufenthaltsbereich sowie der Pausen-

hof zur Verfügung. 

 

An der Wessenberg-Schule Konstanz gibt es auf dem Schulhof einen ausgewiesenen Raucherbereich.  

 
Ferien 

Sommerferien 31.07.2025 – 14.09.2025 

Herbstferien 27.10.2025 – 02.11.2025 

Weihnachtsferien 22.12.2025 – 06.01.2026 

Fasnachtsferien 13.02.2026 – 22.03.2026 

Osterferien 30.03.2026 – 12.04.2026 

Pfingstferien 25.05.2026 – 07.06.2026 

Sommerferien 30.07.2026 – 13.09.2026 

 

Prüfungszeiträume Schuljahr 2025/26 

Hinweise zu den Prüfungszeiträumen finden Sie unter www.wessenbergschule-konstanz.de/termine-und-

zeiten/. 

 

Nachschreibetermin 

Falls Sie eine Klassenarbeit entschuldigt versäumt haben, sind Sie verpflichtet umgehend Kontakt mit der 

betreffenden Lehrkraft Kontakt aufzunehmen, um die Möglichkeiten eines Nachschreibetermins zu bespre-

chen.  
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Schülerarbeitsraum 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Schülerarbeitsraum (Raum 119) mit Computern und einem Drucker. Die-
ser Raum kann ab der 3. Schulwoche während der Unterrichtszeiten genutzt werden. 

Im EG gibt es neben dem Lehrerzimmer einen Wasserspender, einen Warmgetränkeautomat sowie einen 
Süßigkeitenautomat. Im EG befinden sich auch ein Schüleraufenthaltsraum mit Tischen und Stühlen.  

Wir bitten Sie, die Räume aufgeräumt und sauber zu verlassen. Bitte gehen Sie achtsam mit dem Mobiliar 
und der technischen Ausstattung um. 
 

Fotoleinwand der Lehrkräfte 

Neben dem Eingang zum Lehrerzimmer befindet sich eine Fotoleinwand mit allen Lehrkräften und weiteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule. Diese Leinwand wird jedes Schuljahr aktualisiert.  
 
Verhalten im Notfall 

Um das Verhalten im Brandfall zu üben, werden Feuerübungen durchgeführt. Die zuständige Lehrkraft gibt 
die nötigen Anweisungen; die folgenden Hinweise sollen dabei helfen: 

➢ Fall Sie einen Brand entdecken, wenden Sie sich an eine Lehrkraft oder die Schulleitung. 

➢ Die Alarmierung überfolgt über einen Signalton.  

➢ Die Anweisungen an der Innenseite der Tür eines jeden Klassenzimmers zeigen an, über welche 

Treppe zu flüchten ist. Sammelpunkt ist der Pausenhof.  

➢ Wichtig ist, dass alle Beteiligten Ruhe bewahren. 

➢ Die Lehrkräfte und die Klassen begeben sich entlang der Fluchtwege zum Sammelplatz. Bitte achten 

Sie darauf, dass die Feuerwehrzufahrten freigehalten werden.  

➢ Alle Klassen müssen zusammenbleiben, da die Lehrkraft nach Ankunft auf dem Sammelplatz verpflich-

tet sind, die Vollständigkeit der Klasse zu prüfen, um vermisste Schüler umgehend melden zu können. 

➢ Bei einem Feueralarm während einer Pause oder falls eine Klasse unbeaufsichtigt ist, verlassen die 

Schülerinnen und Schüler selbstständig das Gebäude. Der Klassensprecher/die Klassensprecherin 

meldet sich beim Schulleiter. 

 

Schulsanitätsdienst 

Unser Schulsanitätsdienst ist im Einsatz, um bei gesundheitlichen Problemen schnell zu helfen.  

Bei einem ärztlichen Vorfall bzw. Notfall ist umgehend das Sekretariat zu informieren; dort wird per Durch-
sage der Sanitätsdienst gerufen und an den Ort des Geschehens geschickt. 

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit im Schulsanitätsdienst, so nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrer Klassen-
lehrkraft oder zu Frau Schmid auf; neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen.  
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Beratungsangebote 
 
Verbindungslehrkräfte 

Die Ansprechpartner für die SMV (Schülermitverantwortung) sind Frau Stäheli 
(staeheli@wbs-konstanz.de) und Herr Schmid (scc@wbs-konstanz.de). 
 
Tätigkeitsbereich der SMV bzw. der Verbindungslehrer: 

➢ Die SMV ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine Mitarbeit und Mit-
verantwortung am Schulleben.  

➢ Die SMV ist ein Bindeglied zwischen Lehrern und Schülern, um Einblicke in 
Wünsche, Anregungen und Probleme von Schülerinnen und Schülern zu be-
kommen. Hierbei können Projekte und Verbesserungsvorschläge in Team-
arbeit umgesetzt werden.  

➢ Die Verbindungslehrer stellen eine Verbindung zwischen Lehrern und Schü-
lern dar. Sie stehen Schülerinnen und Schülern sowie Klassen beim Lösen 
von Problemen zur Seite.  

 
 
Beratungslehrkräfte (Raum 115) 

Das Beratungsangebot ist für alle Schülerinnen und Schüler der Wessenberg-
Schule gedacht. Unsere Beratungslehrkraft ist Herr Wannenmacher (wa@wbs-
konstanz.de). 

Beispiele für den Tätigkeitsbereich eines Beratungslehrers sind: 

➢ Beratung bei Lernschwierigkeiten jeglicher Art (Krankheit, Motivation,  

private Probleme…) 

➢ Schullaufbahnberatung 

➢ Hilfe bei Problemen mit Lehrern, Mitschülern, Ausbildern, Eltern  

(Fehlzeiten, Mobbing…) 

➢ Persönliche Schwierigkeiten (Probleme mit Ämtern, Psychische Probleme…) 

Beratungslehrkräfte sind an die Schweigepflicht gebunden.  

 

 

Präventionsbeauftragter 

Der Präventionsbeauftragte vermittelt Sie anonym an städtische und staatliche Suchtberatungsstellen im 

Raum Konstanz. Unser Präventionsbeauftragter ist Herr Allmendinger (allmendinger@wbs-konstanz.de). 

 

Oberstufenberatung 

Bei Fragen zur Oberstufe des Wirtschaftsgymnasiums helfen Ihnen: 

Frau Prox (pr@wbs-konstanz.de) und Herr Weisbrod (wb@wbs-konstanz.de). 

 

Berufsorientierung/Berufsberatung 

Hilfe zur Berufsberatung bietet die Berufsberaterin Frau Isele an, die regelmäßig Beratungsgespräche an 
unserer Schule durchführt. Sie können mit Frau Isele per E-Mail oder telefonisch in Kontakt treten: 

Tel.: 0800 45555500 (kostenfrei), Fax: 07531 585 529 

E-Mail: Konstanz.Berufsberatung@arbeitsagentur.de, Internet: www.arbeitsagentur.de 

Besucheradresse: Agentur für Arbeit Konstanz, Stromeyersdorfstr. 1, 78467 Konstanz 

 

 

mailto:wannenmacher@wbs-konstanz.de
mailto:wannenmacher@wbs-konstanz.de
mailto:allmendinger@wbs-konstanz.de
mailto:prox@wbs-konstanz.de
mailto:weisbrod@wbs-konstanz.de
mailto:Konstanz.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Schulsozialarbeit (Raum 115) 

Unsere Schulsozialarbeiterinnen sind  
Vivian Behrendt (behrendt@berufshelfer.de) und  
Christa Quack-Weres (quack-weres@berufshelfer.de). 

Schulsozialarbeit stellt die Schnittstelle zwischen Schule 

und Jugendhilfe dar.  

Beispiele für den Tätigkeitsbereich: 

➢ Individuelle Beratung, Hilfe, Unterstützung und Betreuung 

➢ Psychosoziale Begleitung 

➢ Krisenintervention  

 

 

Pädagogischer Dienst (Raum 115) 

Unser Ansprechpartner für den Pädagogischen Dienst ist Olek Pause  

(pa@wbs-konstanz.de). 

Beispiele für den Tätigkeitsbereich: 

➢ Hilfe bei Lernschwierigkeiten 

➢ Hilfe bei Inklusion 

➢ Nachteilsausgleich 

➢ Sonderpädagogischer Förderbedarf (Lernbehinderung, Hörbehinderung, 

AVWS, Körperbehinderung, AD(H)S etc.) 

➢ Grundlagenförderung Mathematik 

➢ Hilfe bei fachlichen Problemen in Englisch, Deutsch 

 

Jugendberufshelferin (Raum 115)  

Unsere Ansprechpartnerin für die Jugendberufshilfe ist Frau Janowski-Meyer, 
(janowski-meyer@berufshelfer.de / www.berufshelfer.de). 

Beispiele für den Tätigkeitsbereich: 

➢ Arbeit im Klassenverband  

➢ Kontaktpflege mit Ausbildungsbetrieben (Beratung und Vermittlung in den 

Arbeitsmarkt) 

➢ Individuelle Begleitung (Schüler der AV werden auf Wunsch oder falls der 

schulische Abschluss gefährdet ist, persönlich bei der Job-/Praktikumssu-

che unterstützt) 

 

 

  

mailto:quack-weres@berufshelfer.de
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Brauchen Sie am Wochenende, in den Ferien oder außerhalb der Bürozeiten des Beratungsteams 
Hilfe? 

 
• Notfälle!                                                                                                                                                 

• Ärztlicher Notdienst / Krankenwagen  112 

• Polizei  110 

• Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau (24 h Bereitschaft) 

• Feuersteinstraße 55/ 78479 Reichenau / 07531 977-0 / www.zfp-start.de 

• Schulpsychologische Beratungsstelle (auch in den Schulferien Mo-Fr zu erreichen) 

• 07731 / 59 672 – 0 / spbs@sin.ssa-kn.kv.bwl.de / vorname.nachname@sin.ssa-kn.kv.bwl.de 

• Telefonseelsorge (rund um die Uhr zu erreichen) 

• 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 (gebührenfrei) /www.telefonseelsorge.de 

• Nummer gegen Kummer (Mo-Sa 14-20 Uhr, Mo, Mi+Do 10-12h) 

• 116111 / www.nummergegenkummer.de 

• Online-Beratung 

• www.bke-jugendberatung.de 

• Themen für Jugendliche: Kommunikation im Internet und Krisen/ Mobbing 

• www.klicksafe.de 

• Junge Menschen in Krisen und Suizidgefahr 

• www.krisenchat.de 

• www.youth-life-line.de 

• www.frnd.de 

• www.fideo.de (Depression) 

• www.deutsche-depressionshilfe.de 

• Junge Menschen in Trauer 

• www.allesistanders.de 

• Hospiz – 07531 691380 / hospiz@hospiz-konstanz.de 

• Mobbing 

• www.klicksafe.de/cyber-mobbing (auch als App) 

• www.Juuuport.de 

• Yasemin-Beratungsstelle für Migrantinnen 

• 0711 / 658695-26/-27  /  www.info@eva-yasemin.de 

• Gewalt 

• Gewalt gegen Frauen; Hilfetelefon – 0800 116016 

• Frauen helfen Frauen: 07531 / 67999 

• Gewalt gegen Männer – 0800 1239900 (Mo-Do:9-13h, 16-20h/Fr:9-15h)  beratung@maennerhilfetelefon.de 

• Sexueller Mißbrauch 

• 0800 2255530 

• Diakonie, Beratungs-und Vertrauensstelle: 0531 3632620 

• Sucht- und Drogen 

• Hotline (bundesweit, rund um die Uhr zu erreichen) 01805 / 31 30 31 (kostenpflichtig!) 

• Suchtberatung AGJ : 07531 / 3655855 / www.suchtberatung-konstanz@agj-freiburg.de               

http://www.zfp-start.de/
mailto:spbs@sin.ssa-kn.kv.bwl.de
mailto:vorname.nachname@sin.ssa-kn.kv.bwl.de
http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.bke-jugendberatung.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.krisenchat.de/
http://www.youth-life-line.de/
http://www.frnd.de/
http://www.fideo.de/
http://www.deutsche-depressionshilfe.de/
http://www.allesistanders.de/
mailto:hospiz@hospiz-konstanz.de
http://www.klicksafe.de/cyber-mobbing
http://www.juuuport.de/
http://www.info@eva-yasemin.de/
mailto:beratung@maennerhilfetelefon.de
http://www.suchtberatung-konstanz@agj-freiburg.de/
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Leitbild der Schule 
 
Nachfolgend finden Sie Auszüge aus 

unserem Leitbild; die vollständige Ver-

sion finden Sie auf unserer Webseite. 

 

Schule im Profil 

Wir sind eine kaufmännische Schule, 

die die Jugendlichen auf Beruf und 

Studium vorbereiten und ihnen auch 

Wegweiser sein möchte für die eigene, 

persönliche Lebensgestaltung. 

 

Die Grundlage eines guten Schulkli-

mas und einer guten Lernatmosphäre 

ist ein freundlicher Umgang miteinan-

der! Freundlich, rücksichtsvoll, sachlich 

und von Vertrauen geprägt ist der Ton 

zwischen allen, die in der Schule miteinander zu tun haben.  

 

Bildung ist mehr als Wissensvermittlung 

Wir motivieren unsere Schülerinnen und Schüler, ihre intellektuellen Fähigkeiten, ihre Kreativität und ihre 

Begabungen zu entwickeln und zu benutzen. Lerninhalte werden aktuell, packend und mit Bezug zur Rea-

lität vermittelt. 

 

Selbst-Bewusstsein 

Wir stärken Eigenverantwortlichkeit. Wir erwarten Zuverlässigkeit. Wir erwarten konstruktive Kritik.  

 

Gemeinschafts-Sinn 

Wir fördern die Urteilsfähigkeit und Entscheidungskompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Gesell-

schaft zum Beispiel in Bezug auf Ausbildung und Beruf. Wir schulen den kritischen Umgang mit verfügba-

ren Informationsquellen. Wir reden und diskutieren miteinander. Das schafft gegenseitigen Respekt, Tole-

ranz und Vertrauen. Das bedeutet: Wir vertiefen die Kommunikationsfähigkeit und zeigen so Wege zu ge-

waltfreiem Umgang mit Konflikten. 

 

Eigen-Leistung 

Wir erwarten Lernbereitschaft. Wir machen Lernerfolge sichtbar. Wir erwarten von unseren Schülerinnen 

und Schülern Bereitschaft zum Lernen und zur Leistung. 

 

Der Lehrerberuf - unser Berufsbild 

Professionalität 

- heißt für uns Kompetenz im Umgang mit Unterrichtsstoff und Menschen gleichermaßen. 

- erfordert Fachwissen sowie Kenntnis und Anwendung der rechtlichen Grundlagen. 

- heißt, Konflikte fair austragen und miteinander zu sprechen. 

- bedeutet, gesellschaftliche Forderungen auf das Schulleben übertragen zu können. 

- ist die Fähigkeit, Privates und Berufliches zu trennen. 
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Sozialkompetenz 

Wir fördern. Wir fordern. Wir geben Orientierung und Halt. 

Alle an der Schule legen Wert auf einen persönlichen und fairen Umgang miteinander. Mit fachlicher und 

sozialer Kompetenz werden Schülerinnen und Schüler gefördert und gefordert. 

 

Zusammenarbeit 

Wir arbeiten zusammen. Wir stimmen ab. 

 

Schulhaus und -hof am Rhein 

Wir gestalten unsere Schule lern-, lebens- und umweltfreundlich und schaffen einen Ort, an dem man sich 

wohl fühlen kann. 

 

Raus aus dem Elfenbeinturm 

Wir sind eine offene Schule. Wir wollen durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und den Aus-

bildungsbetrieben unser schulisches Leben nachhaltig bereichern. Wir suchen darüber hinaus den regel-

mäßigen Kontakt zur Öffentlichkeit. 

Wir erschließen neue und vielfältige Lernorte außerhalb des traditionellen Klassenzimmers, 

- weil wir neugierig sind was „draußen in der Welt“ passiert. 

- weil wir unsere Fähigkeiten auch außerhalb des „Schonraums Schule“ erproben wollen. 

- weil wir neue Einsichten und Erkenntnisse gewinnen wollen. 

- weil technischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt den gesellschaftlichen Wandel        

  immer stärker beschleunigen und wir diese Veränderung direkt und vor Ort miterleben wollen. 

 

Schulmanagement 

Wir wollen eine Schule, die auf stabilen Fundamenten steht: 

Transparente Entscheidungen 

Offene Kommunikation 

Kompetenz und Transparenz nach innen und außen  

Regelmäßige Evaluation 
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Schul- und Hausordnung 
 
Um den Schulalltag an unserer Schule freundlich und menschlich zu gestalten, bitten wir alle am Schulleben Beteilig-

ten, die allgemeinen Regeln der Höflichkeit einzuhalten, auftretende Konflikte fair und korrekt auszutragen und zur 

Gestaltung einer attraktiven Schule beizutragen. 

 

In diesem Sinn bitten wir um Beachtung der folgenden Punkte:  

 

Die Schule öffnet um 07:15 Uhr, Unterrichtsbeginn ist um 08:00 Uhr.  

 

Der Schulparkplatz darf nur von Personen benutzt werden, die im Besitz eines Berechtigungsausweises sind. 

 

Wegen der großen Unfallgefahr darf der Schulhof weder mit Fahrrädern noch mit Kraftfahrzeugen befahren wer-

den. Dies gilt auch nach Prüfungen.  

 

Jeder, der während der Unterrichtszeit aus privaten Gründen das Schulgelände verlässt, muss wissen, dass dafür 

kein Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung besteht. 

 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre eigene Sitzordnung schaffen. Änderungen können aus pädagogischen Grün-

den vorgenommen werden. 

 

Das Mitbringen von mobilen Beschallungsanlagen in das Schulhaus ist nicht erlaubt. 

 

Elektronische Geräte dürfen ausschließlich zu unterrichtlichen Zwecken benutzt werden, ansonsten müssen sie aus-

geschaltet sein. 

Hinweis: In Prüfungen und bei Klassenarbeiten u. ä. gilt: Wer an seinem Arbeitsplatz elektronische Geräte mit sich 

führt, begeht einen Täuschungsversuch. 

 

Jeder Schüler/jede Schülerin ist für die Reinhaltung seines/ihres Arbeitsplatzes verantwortlich.  

Für den anfallenden Müll stehen in jedem Klassenzimmer zwei Behälter: 

• Papier/Karton (blauer Deckel) 

•  Bio- und Restmüll (grauer Deckel)  

 

Glasmüll kann nur außer Haus entsorgt werden. 

Bitte achten Sie auf eine genaue Trennung. 

 

In den Pausen stehen den Schülerinnen und Schülern die Klassenzimmer, die Pausenhalle und die Gänge zum Ver-

weilen zur Verfügung. 

 

Das Rauchen ist im Schulhaus nicht gestattet und auf dem Schulgelände nur im markierten Bereich gestattet.  

 

Das Mitführen und Konsumieren von Rauschmitteln (Alkohol, Cannabis, Tetrahydrocannabinol (THC) u.a.) ist während 

der Unterrichtszeit und bei schulischen Veranstaltungen verboten. Dieses Verbot gilt auch während der Pausen und 

Hohlstunden.  

Für schulische Veranstaltungen (z.B. Schulfest) und aus besonderem Anlass (z.B. Verabschiedung) kann eine Aus-

nahme für den Konsum von Alkohol durch die Schulleitung erteilt werden. Wir verweisen darüber hinaus auf die ge-

setzlichen Regelungen, nach denen auch im Umfeld von Schulen der Konsum von Cannabisprodukten verboten ist 

(Mindestabstand 100 m).  

 

Das Mitführen von Waffen und Anscheinswaffen ist auf dem Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen grund-

sätzlich untersagt. Als Waffen gelten dabei alle Waffen im Sinne des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung, 

unabhängig von dort geregelten Einzelerlaubnissen oder von dortigen Regelungen, nach denen der Umgang erlaub-

nisfrei gestellt ist. Für schulische Veranstaltungen (z. B. Theaterproben und -aufführungen) kann aus berechtigtem 

Anlass eine Ausnahme im Rahmen des Waffengesetzes durch die Schulleitung erteilt werden. 
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Trinkbecher und Flaschen dürfen nicht in die Fachräume mitgenommen werden. Es gibt einen Wasserspender und 

einen Heißgetränkeautomaten. Das Zubereiten von Kaffee, Tee u. a. m. ist in den Klassenräumen deshalb nicht er-

laubt. 

 

Die Benutzerordnung für die DV-Räume und Multi-Media-Räume ist Bestandteil der Schul- und Hausordnung.  

 

Für die Fehlzeiten gilt folgende Regelung: 

Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule unter Angabe 

des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich (s.u.) mitzuteilen (Entschuldigungs-

pflicht). Das Vorliegen des zwingenden Grundes ist bei begründeten Zweifeln auf Verlangen glaubhaft zu machen. 

Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und die diejenigen, den Erziehung 

und Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am 

zweiten Tag der Verhinderung mündlich*, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer 

oder fernmündlicher Verständigung kann der oder die Entschuldigungspflichtige von der Klassenlehrkraft aufgefordert 

werden, unverzüglich (innerhalb von zwei Schultagen) eine schriftliche Mitteilung mit der Unterschrift der/ des Erzie-

hungsberechtigten über die Verhinderung nachzureichen. 

*Eine schriftliche Dokumentation durch die Klassenlehrkraft (Aktennotiz, EKB, WebUnitis …) ist erforderlich.  

Beurlaubungen aus wichtigem Anlass müssen rechtzeitig vorher bei der Klassenlehrerlehrkraft beantragt werden. Über 

die Beurlaubung entscheidet der die Klassenlehrkraft bzw. die Schulleitung.  

 

Verstöße gegen die Schul- und Hausordnung haben Maßnahmen des § 90 SchG zur Folge. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sprechzeiten der Direktion: Nach Vereinbarung 
   
Die Öffnungszeiten des Sekretariats sowie Informationen, unter anderem zu den Sprechzeiten und/oder den E-Mail-
Adressen der Beratungslehrer*innen, der Oberstufenberatung, des Pädagogischen Dienstes, der Schulsozialarbei-
ter*innen, der Suchtpräventionsbeauftragten, der Verbindungslehrer*innen und der Fachlehrer*innen, finden Sie auf: 
 

www.wessenbergschule-konstanz.de 
Konstanz, 11.09.2025          gez. Pohlmann-Strakhof 
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Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler:innen 
 
Alle Schüler:innen erhalten eine schulische E-Mailadresse (MustermannM@mail.wbs-konstanz.de). 

 

Die Weiterleitung an die privaten E-Mailadressen der Schüler:innen wird in den ersten Wochen des Schul-

jahres während des Unterrichts in den Fächern Informatik bzw. Textverarbeitung eingerichtet. 

 

Die Schulleitung empfiehlt, in der Regel über die schulischen E-Mailadressen zu kommunizieren. 

 

Eine Kommunikation über Untismessenger (nicht mehr in Betrieb) ist nicht möglich. 

 

Lehrkräfte können über Untismobile Schüler:innen Mitteilungen schicken. Die Schüler:innen können über 

Untismobile keine Antworten versenden. 

 

Es ist grundsätzlich untersagt, schulische Angelegenheiten über WhatsApp oder andere soziale Medien zu 

kommunizieren. 

  

mailto:MustermannM@mail.wbs-konstanz.de
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Erfüllung der Entschuldigungspflicht 
 
Veranschaulichung der in der Schul- und Hausordnung festgelegten Regelungen: 
 
So entschuldigt man sich richtig bei Fehlzeiten / Krankheit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näheres regelt die Schul- und Hausordnung.  
Rechtsgrundlage: Schulbesuchsverordnung BW 
 
*Die Klassenlehrkraft kann eine schriftliche Mitteilung einfordern, die innerhalb von zwei Tagen nachge-
reicht werden muss.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin krank. 

Entschuldigung:  
 
Wer?  Eltern (bei Minderjährigen) oder volljährige/r Schüler/in 
 
Was? Grund des Fehlens und voraussichtliche Dauer 
 
Wie? Mündlich, telefonisch, schriftlich oder elektronisch*  
 
Wann? Spätestens am zweiten Tag der Verhinderung  
     (Montag krank, spätestens Dienstag Meldung) 
 
Wo? Klassenlehrkraft / Sekretariat  
         (Tel. 07531/1307-0) 

 
 

E-Mail meiner Klassenlehrkraft: 
(siehe https://wessenbergschule-konstanz.de/lehrer/) 
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Das Entschuldigungsformular liegt gedruckt im Sekretariat zum Mitnehmen bereit. Alternativ kann es über 

den auf dem Fomular abgedruckten QR-Code oder über https://wessenbergschule-konstanz.de/informatio-

nen-und-downloads/ heruntergeladen werden. 

 

  

https://wessenbergschule-konstanz.de/informationen-und-downloads/
https://wessenbergschule-konstanz.de/informationen-und-downloads/
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Entlassung aus dem Unterricht 
 
Falls Sie sich als Schüler:in im Laufe des Unterrichtstages aus Krankheitsgründen entlassen müssen, gel-

ten folgende Regelungen: 

 

• Sie sprechen als Schüler:in in der Regel die Fachlehrkraft der nächsten Unterrichtsstunde an, die 

Sie entlässt.  

• Im Akutfall können Sie auch die unterrichtende Fachlehrkraft ansprechen, die dann die Entlassung 

vornehmen kann.  

• Grundsätzlich gilt, dass Sie auf eigene Verantwortung das Schulgelände verlassen. Die Schule darf 

Ihnen keine Begleitperson mit auf den Weg geben.  

• Die Fachlehrkraft trägt die Entlassung in das elektronische Klassenbuch ein. Die Eintragung ins 

elektronische Klassenbuch ist keine Entschuldigung. 
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Fehlzeitenregelung in der Berufsschule (Teilzeit) 
 

Was ist zu tun, wenn der/die Auszubildende nicht am Berufsschulunterricht teilnehmen kann: 
 
 

1. Erkrankung des/der Auszubildenden 
 

Falls ein/e Auszubildende/r nicht am Unterricht teilnehmen kann, ist dies der Schule unter An-
gabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzutei-
len, spätestens am zweiten Tag der Verhinderung. Bei Minderjährigen muss die Entschuldi-
gung durch Erziehungsberechtigte erfolgen. (§ 2 Schulbesuchsverordnung) 
 
Bei längerer Krankheit nimmt der Ausbildungsbetrieb mit der Klassenlehrkraft Kontakt auf und 
bespricht das weitere Vorgehen.   
  
Beim Fehlen von mehr als drei Unterrichtstagen oder Zweifeln an der Verhinderung aus ge-
sundheitlichen Gründen kann ein ärztliches Zeugnis verlangt werden (§ 2 SchbVO).  
 
Näheres regelt die Schul- und Hausordnung.    
 
 
 
 
 

2. Beurlaubung des/der Auszubildenden aus privaten oder betrieblichen Gründen 

 
Der/die Auszubildende oder der Ausbildungsbetrieb beantragt rechtzeitig in Textform eine Be-
urlaubung unter Angabe der glaubhaft zu machenden Gründe bei der Klassenlehrkraft. Bei 
Minderjährigen muss der Antrag durch Erziehungsberechtigte erfolgen. (§§ 4, 5 SchbVO) 
  
Über den Antrag entscheidet bei bis zu zwei Schultagen die Klassenlehrkraft; bei drei Schulta-
gen und mehr die KBS-Abteilungsleitung.  
 
Vor der Abschlussprüfung im letzten Schulhalbjahr ist eine Beurlaubung aus betrieblichen 
Gründen nicht zulässig (§ 5, Abs. 2 Nr. 2 SchbVO).  
    
 

Wichtig:  Da ein Schultag als Arbeitszeit gilt, sind die Regelungen des Ausbildungsbetriebs hin-
sichtlich Krankmeldungen/Beurlaubungen unbedingt zu beachten.  

 

 
 

 

 

Das Entschuldigungsformular liegt gedruckt im Sekretariat zum Mitnehmen bereit. Alternativ kann es über 

https://wessenbergschule-konstanz.de/informationen-und-downloads/ heruntergeladen werden. 

 

 

 

 

  

https://wessenbergschule-konstanz.de/informationen-und-downloads/
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Beschwerdemanagement 
 
Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Schritte bei einer Beschwerde zu durchlaufen sind. In Ausnahmefäl-

len kann von der Reihenfolge abgewichen werden. 

 

Anmerkung: 

In jeder Phase kann bei Zustimmung des Schülers/der Schülerin die Schulsozialarbeiterin hinzugezogen 
werden. 
 

Regeln für das Beschwerdemanagement 

Alle Beschwerden werden vertraulich behandelt.  

Jederzeit kann eine Beschwerde bei den Verbindungslehrkräften abgegeben werden, erwünscht ist je-
doch ein persönliches Gespräch mit den betroffenen Personen.  

Eine Beschwerde wird nur bearbeitet, wenn die äußere Form gewahrt ist. Dies bedeutet:  

• Beschwerdeformular mit Namen, Klassen, Klassenlehrkraft/Tutor:in sowie Kontaktdaten ausfüllen 
und unterschreiben.  

• Mit Datum dokumentieren, welche Schritte bereits zuvor unternommen wurden  

• Beschwerde sachlich schildern  

• Leserlich schreiben  

Alle Beschwerden, die dem nicht genügen, werden unbearbeitet vernichtet beziehungsweise gehen an 
den Absender zurück, falls dieser feststellbar ist.  
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Schulkalender 2025/26 
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Unsere Bildungspartner 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank!  


